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1. Vorsitzende Präsidentin Schatzmeisterin Geschäftsstelle  
Lara Lauterbach Lara Lauterbach  Sandra Kirch  Nadine Baum 
Kirchstraße 18 Kirchstraße 18 Auf der Komm 17 Auf der Komm 3 
52385 Nideggen-Berg 52385 Nideggen-Berg 52385 Nideggen-Berg 52385 Nideggen-Berg 
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Anmeldung zum Karnevalszug 2026 

Gruppe: 

Name der Gruppe: ___________________________Wir kommen aus:___________ 

Thema der Gruppe:______________________________Personenzahl:__________ 

Ansprechpartner: (muss volljährig sein) 

Vor- und Nachname:___________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________ 

Telefonnummer:_______________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ 

Wichtige Angaben: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Musikanlage 
□  Ja 
□  Nein 
 
Wir kommen mit… 
□  Traktor mit Anhänger 
□  Auto 
□  Auto mit Anhänger 
□  reine Fußgruppe 
□  Sonstiges:_________________________________________________________ 
 

Beigefügt sind: 
□  Fahrzeugschein vom Zugfahrzeug/Anhänger 
□  Betriebserlaubnis Anhänger 
□  TÜV-Bescheinigung (bei Personenbeförderung erforlderlich) 
□  Wagenbauerklärung 
□  Bescheinigung der Versicherung zur Teilnahme am Karnevalszug 
□  unterschriebenes Informationsblatt der KG Berg  
 

__________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 
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Informationsblatt der KG Berg zur Teilnahme am Karnevalszug 

Kamelle: 

• Die Kamelle werden am Zug Tag ausgegeben, hierzu bitte im Schankwagen 

melden. 

Musik: 

• Die Musikauswahl sollte sich hauptsächlich auf Karnevalsmusik beschränken 

• Die Lautstärke ist angemessen zu wählen, so dass andere Gruppen oder 

Zuschauer am Wegrand nicht belästigt werden. Wird dem nicht Folge 

geleistet, nehmen wir uns das Recht raus die jeweiligen Zugteilnehmer vom 

Karnevalszug auszuschließen! 

Müll: 

• Während des Umzugs darf kein Müll vom Hänger geschmissen werden. 

Zugaufstellung: 

• Infos zur Zugaufstellung gibt es ab 13 Uhr am Dorfplatz. 

• Vom Dorfplatz aus werden die verschiedenen Karnevalswagen in der richtigen 

Reihenfolge über den Dorfplatz bzw. Kirchstraße über die Straße Auf der 

Komm zur Zugaufstellung geleitet. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass sich 

alle am Dorfplatz treffen. 

Allgemeines: 

• Die Veranstaltung beginnt ab 11.11Uhr auf dem Dorfplatz mit der Einstimmung 

auf den Karnevalszug. 

• Die Toiletten auf dem Dorfplatz stehen öffentlich zur Verfügung und können für 

die ganze Dauer des Zuges genutzt werden. 

Auch in diesem Jahr gibt es keine verpflichtende Veranstaltung für alle 

verantwortlichen Ansprechpartner der angemeldeten Gruppe, da es in den letzten 

Jahren gut umgesetzt wurde. Wir appellieren nach wie vor an jeden Einzelnen die 

aufgestellten Regeln einzuhalten, um uns allen schöne Züge zu ermöglichen.  
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Der Veranstalter trägt die Verantwortung für diese Veranstaltung und behält sich vor, 

einzelne Personen, sowie ganze Gruppen von der Veranstaltung auszuschließen. 

Gründe können unter anderem sein: übermäßiger Alkoholkonsum, wodurch das 

eigene Wohl oder das Wohl anderer gefährdet ist, Drogenkonsum, respektloser 

Umgang oder Nichteinhaltung der oben aufgeführten Regeln. Dies gilt ebenfalls für die 

anschließende Veranstaltung. 

Wir verweisen auf das Jugendschutzgesetz www.jugendschutz-aktiv.de 

 

Gezeichnet der Vorstand der KG Berger Grieläächer 1967 e.V. 

 

Wir haben die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen und werden diese 

beachten. 

 

 

____________________________________ 

Datum und Unterschrift des Ansprechpartners  

http://www.jugendschutz-aktiv.de/
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Wagenbauerklärung 

Hiermit erkläre ich, ____________________________________________________ 

,dass bei den im Karnevalszug am 07. Februar 2026 in Nideggen-Berg eingesetzten 

Fahrzeugkombinationen: 

Kennzeichen Zugfahrzeug______________________________________________ 

Kennzeichen Anhänger_________________________________________________ 

Fahrgestell. aus TÜV-Gutachten _________________________________________ 

- die zugelassenen Maße und Gewichte durch Umbau, Aufbau oder 
Erweiterungsbauten nicht überschritten werden und 

- die Verkehrssicherheit nicht in sonstiger Weise tangiert wird. 

Außerdem wurden die Fahrzeugkombinationen 

- nicht wesentlich verändert  

(wesentliche Veränderungen sind insbesondere Änderungen an 
Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie 
Zugeinrichtungen , Bremsen, Lenkung soweit An- und Aufbauten , durch die die 
zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten 
werden.) 

Hinweis: Bauliche Veränderungen, die alleine darin bestehen, dass an den Bracken 

Vorrichtungen (z.B. Spanplatten) zur Abdeckung der Räder und Anfahrschutz befestigt werden 

oder die für einen vorgesehenen Personentransport durch Anbringen einer entsprechenden 

Brüstung auf dem Anhänger sicherstellen sollen, dass entsprechend den Vorgaben der 

2.Ausnahmeverordnung für jeden Sitz – und Stellplatz eine ausreichende Sicherung gegen 

Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht, sind zulässig. Dies muss jedoch 

durch ein TÜV-Gutachten belegt werden. 

Wir weißen nochmal auf die Neuerung vom Land NRW bzgl. der Betriebserlaubnis für 

Anhänger. Jeder Wagen muss ab sofort eine gültige Betriebserlaubnis aufweisen!  

Für diese Fahrzeuge, für die ein Gutachten vorliegt, wird bestätigt, dass die 

Fahrzeuge nach Erstellung des Gutachtens nicht mehr baulich verändert wurden! 

___________________________________ 

Datum und Unterschrift 


